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verabschiedet auf der 8935. Sitzung des Sicherheitsrats 

am 17. Dezember 2021 

Der Sicherheitsrat, 

unter Hinweis auf seine früheren Resolutionen über den internationalen Terrorismus 

und die Bedrohung, die dieser für Afghanistan darstellt, insbesondere seine Resolutionen 

1267 (1999), 1333 (2000), 1363 (2001), 1373 (2001), 1390 (2002), 1452 (2002), 1455 

(2003), 1526 (2004), 1566 (2004), 1617 (2005), 1624 (2005), 1699 (2006), 1730 (2006), 

1735 (2006), 1822 (2008), 1904 (2009), 1988 (2011), 1989 (2011), 2082 (2012), 2083 

(2012), 2133 (2014), 2160 (2014), 2255 (2015), 2501 (2019), 2513 (2020), 2557 (2020) und 

2596 (2021) sowie die einschlägigen Erklärungen seiner Präsidentschaft,  

in Bekräftigung seines nachdrücklichen Bekenntnisses zur Souveränität, Unabhängig-

keit, territorialen Unversehrtheit und nationalen Einheit Afghanistans,  

in Bekräftigung seiner Unterstützung für ein friedliches, stabiles und gedeihendes 

Afghanistan,  

erneut erklärend, wie wichtig es ist, den Terrorismus in Afghanistan zu bekämpfen, 

einschließlich der vom Ausschuss des Sicherheitsrats nach den Resolutionen 1267 (1999), 

1989 (2011) und 2253 (2015) benannten Personen und Gruppen, und ferner seine Forderung 

bekräftigend, dass das Hoheitsgebiet Afghanistans nicht genutzt wird, um irgendein Land 

zu bedrohen oder anzugreifen, terroristische Handlungen zu planen oder zu finanzieren, Ter-

roristen Unterschlupf zu gewähren oder sie auszubilden, und dass keine afghanische Gruppe 

oder Person Terroristen unterstützt, die im Hoheitsgebiet eines anderen Landes operieren,    

mit dem erneuten Ausdruck seiner Unterstützung für den Kampf gegen die unerlaubte 

Gewinnung von und den unerlaubten Verkehr mit Drogen ausgehend von Afghanistan und 

chemischen Vorläuferstoffen nach Afghanistan, in der Erkenntnis, dass unrechtmäßig er-

zielte Erträge aus dem Drogenhandel in Afghanistan eine Quelle der Finanzierung für terro-

ristische Gruppen und nichtstaatliche Akteure darstellen, die die regionale und internationale 

Sicherheit bedroht, und sich der Bedrohungen bewusst, die am Handel mit Suchtstoffen be-

teiligte terroristische Gruppen und nichtstaatliche Akteure und die illegale Ausbeutung na-

türlicher Ressourcen nach wie vor für die Sicherheit und Stabilität Afghanistans darstellen,  

unterstreichend, dass alle Parteien ihre Verpflichtungen nach dem humanitären Völ-

kerrecht unter allen Umständen einhalten müssen, auch diejenigen betreffend den Schutz 

von Zivilpersonen, und bekräftigend, wie wichtig die Achtung der Menschenrechte ist, 
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insbesondere auch derjenigen der Frauen, Kinder und der Angehörigen von gefährdeten Be-

völkerungsgruppen und Minderheiten,  

 erneut auf die Notwendigkeit hinweisend, sicherzustellen, dass das derzeitige Sank-

tionsregime wirksam zu den laufenden Anstrengungen beiträgt, auf dauerhafte und inklusive 

Weise Frieden, Stabilität und Sicherheit in Afghanistan herbeizuführen, und darauf hinwei-

send, wie wichtig es ist, die Sanktionen gegebenenfalls zu überprüfen,  

 feststellend, dass die Situation in Afghanistan nach wie vor eine Bedrohung des Welt-

friedens und der internationalen Sicherheit darstellt, in Bekräftigung der Notwendigkeit, 

diese Bedrohung mit allen Mitteln, im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen und 

dem Völkerrecht, namentlich den anwendbaren Normen auf dem Gebiet der Menschen-

rechte, des Flüchtlingsrechts und des humanitären Rechts, zu bekämpfen, und in dieser Hin-

sicht die wichtige Rolle hervorhebend, die den Vereinten Nationen bei diesen Anstrengun-

gen zukommt,  

 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen,  

Maßnahmen  

 1. beschließt, dass alle Staaten im Hinblick auf die vor dem Datum der Verabschie-

dung der Resolution 1988 (2011) als Taliban bezeichneten Personen und Einrichtungen so-

wie im Hinblick auf die anderen, von dem Ausschuss nach Ziffer 30 der Resolution 1988 

(2011) (der „Ausschuss“) in der Sanktionsliste nach Resolution 1988 (2011) (die „Liste“) 

benannten, mit den Taliban verbundenen Personen, Gruppen, Unternehmen und Einrichtun-

gen, die den Frieden, die Stabilität und die Sicherheit Afghanistans bedrohen, weiterhin die 

nach Ziffer 1 der Resolution 2255 (2015) geforderten Maßnahmen ergreifen;  

 2. beschließt, zur Unterstützung des Ausschusses bei der Erfüllung seines Man-

dats, dass das nach Ziffer 7 der Resolution 1526 (2004) eingesetzte 1267/1988-Team für 

analytische Unterstützung und Sanktionsüberwachung (das „Überwachungsteam“) den Aus-

schuss für einen Zeitraum von zwölf Monaten ab dem Datum des Ablaufs des derzeitigen 

Mandats im Dezember 2021 weiterhin unterstützt, mit dem in der Anlage festgelegten Man-

dat, ersucht ferner den Generalsekretär, die dafür notwendigen Vorkehrungen zu treffen, und 

hebt hervor, wie wichtig es ist, sicherzustellen, dass das Überwachungsteam die erforderli-

che administrative und fachliche Unterstützung erhält, um sein Mandat unter der Leitung 

des Ausschusses, eines Nebenorgans des Sicherheitsrats, wirksam, sicher und rasch zu er-

füllen, insbesondere auch im Hinblick auf die Sorgfaltspflicht in risikoreichen Umgebungen;  

 3. weist das Überwachungsteam an, Informationen zu Fällen von Nichteinhaltung 

der in Resolution 2255 (2015) verhängten Maßnahmen zu sammeln und den Ausschuss dar-

über auf dem Laufenden zu halten sowie den Mitgliedstaaten auf Ersuchen Hilfe beim Auf-

bau von Kapazitäten bereitzustellen, legt den Ausschussmitgliedern nahe, Fragen der Nicht-

einhaltung anzugehen und sie dem Überwachungsteam oder dem Ausschuss zur Kenntnis 

zu bringen, und weist das Überwachungsteam ferner an, dem Ausschuss Maßnahmen zur 

Reaktion auf Fälle von Nichteinhaltung zu empfehlen;  

 4. beschließt, die Umsetzung der in dieser Resolution dargelegten Maßnahmen ak-

tiv zu überprüfen und je nach Bedarf Anpassungen in Betracht zu ziehen, um den Frieden 

und die Stabilität in Afghanistan zu unterstützen;  

 5. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben.  

Anhang  

 Im Einklang mit Ziffer 3 dieser Resolution ist das Überwachungsteam unter der Lei-

tung des Ausschusses tätig und hat die folgenden Aufgaben:  
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 a) dem Ausschuss einen umfassenden, unabhängigen schriftlichen Jahresbericht 

über die Umsetzung der in Ziffer 1 dieser Resolution genannten Maßnahmen durch die Mit-

gliedstaaten vorzulegen und in diese Berichte konkrete Empfehlungen für die bessere Um-

setzung der Maßnahmen sowie für mögliche neue Maßnahmen aufzunehmen;  

 b) dem Ausschuss bei der regelmäßigen Überprüfung der Namen auf der Liste be-

hilflich zu sein, namentlich durch die Durchführung von Reisen im Namen des Ausschusses 

als eines Nebenorgans des Sicherheitsrats und durch Kontakte mit den Mitgliedstaaten zur 

Aufbereitung der Unterlagen des Ausschusses über die Tatsachen und Umstände im Zusam-

menhang mit einem Listeneintrag;  

 c) dem Ausschuss dabei behilflich zu sein, an Mitgliedstaaten gerichtete Informa-

tionsersuchen weiterzuverfolgen, unter anderem auch in Bezug auf die Umsetzung der in 

Ziffer 1 dieser Resolution genannten Maßnahmen;  

 d) dem Ausschuss zur Überprüfung und gegebenenfalls Genehmigung ein umfas-

sendes Arbeitsprogramm vorzulegen, in dem das Überwachungsteam die von ihm vorgese-

henen Tätigkeiten zur Erfüllung seiner Aufgaben im Detail aufführt, einschließlich geplanter 

Reisen im Namen des Ausschusses;  

 e) im Namen des Ausschusses Informationen zu Fällen gemeldeter Nichteinhal-

tung der in Ziffer 1 dieser Resolution genannten Maßnahmen zu sammeln, indem es unter 

anderem die Informationen von Mitgliedstaaten zusammenstellt, mit den betreffenden Par-

teien Kontakt aufnimmt und Fallstudien durchführt, sowohl auf eigene Initiative als auch 

auf Ersuchen des Ausschusses, und dem Ausschuss Empfehlungen zu solchen Fällen der 

Nichteinhaltung vorzulegen, damit dieser sie prüft;  

 f) dem Ausschuss Empfehlungen vorzulegen, welche die Mitgliedstaaten bei der 

Umsetzung der in Ziffer 1 dieser Resolution genannten Maßnahmen und bei der Ausarbei-

tung von Vorschlägen für weitere Aufnahmen in die Liste heranziehen könnten;  

 g) dem Ausschuss bei der Prüfung der Vorschläge zur Aufnahme in die Liste be-

hilflich zu sein, namentlich indem es Informationen, die für den Aufnahmevorschlag von 

Belang sind, zusammenstellt und an den Ausschuss übermittelt und einen Entwurf der in 

Ziffer 26 der Resolution 2255 (2015) genannten Zusammenfassung der Gründe erarbeitet;  

 h) den Ausschuss auf neue oder beachtenswerte Umstände aufmerksam zu machen, 

die eine Streichung von der Liste rechtfertigen können, wie etwa veröffentlichte Informa-

tionen über eine Person, die verstorben ist;  

 i) vor Reisen in bestimmte Mitgliedstaaten auf der Grundlage seines vom Aus-

schuss genehmigten Arbeitsprogramms die Mitgliedstaaten zu konsultieren;  

 j) die Mitgliedstaaten zu ermutigen, Namen und zusätzliche Identifizierungsanga-

ben im Hinblick auf die Aufnahme in die Liste vorzulegen, gemäß den Anweisungen des Aus-

schusses;  

 k) bei der Benennung von Personen oder Einrichtungen, die in die Liste aufgenom-

men oder von ihr gestrichen werden könnten, den Ausschuss oder gegebenenfalls die betref-

fenden Mitgliedstaaten zu konsultieren;  

 l) dem Ausschuss zusätzliche Identifizierungs- und sonstige Angaben vorzulegen, 

um ihm bei seinen Anstrengungen, die Liste so aktuell und genau wie möglich zu halten, 

behilflich zu sein;  

 m) Informationen über die Umsetzung der Maßnahmen, einschließlich durch die 

zentralen afghanischen Institutionen, und den möglichen Bedarf an Kapazitätshilfe zusam-

menzustellen und auszuwerten, die Umsetzung zu verfolgen, darüber Bericht zu erstatten 
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und entsprechende Empfehlungen abzugeben, gegebenenfalls Fallstudien durchzuführen 

und alle anderen einschlägigen Fragen entsprechend den Anweisungen des Ausschusses ein-

gehend zu untersuchen;    

 n) die Mitgliedstaaten und andere einschlägige Organisationen und Organe, ein-

schließlich der Hilfsmission der Vereinten Nationen in Afghanistan (UNAMA), und andere 

Einrichtungen der Vereinten Nationen zu konsultieren und einen regelmäßigen Dialog mit 

Vertreterinnen und Vertretern in New York und in den Hauptstädten zu führen, unter Be-

rücksichtigung ihrer Stellungnahmen, insbesondere in Bezug auf Fragen, die in den unter 

Buchstabe a) genannten Berichten des Überwachungsteams behandelt werden könnten;  

 o) eng mit dem Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbe-

kämpfung zusammenzuarbeiten und mit den Mitgliedstaaten und anderen maßgeblichen Or-

ganisationen, darunter die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, die Organisation 

des Vertrags über kollektive Sicherheit und die multinationalen Seestreitkräfte, einen regel-

mäßigen Dialog über den Zusammenhang zwischen dem Suchtstoffhandel und denjenigen 

Personen, Gruppen, Unternehmen und Einrichtungen zu führen, die für eine Aufnahme in 

die Liste nach Ziffer 1 der Resolution 2255 (2015) in Betracht kommen, und auf Ersuchen 

des Ausschusses Bericht zu erstatten;  

 p) im Rahmen seines regelmäßigen umfassenden Berichts einen aktualisierten Be-

richt zu dem Sonderbericht des Überwachungsteams gemäß Buchstabe p) der Anlage zu 

Resolution 2160 (2014) vorzulegen;  

 q) Konsultationen mit den Nachrichten- und Sicherheitsdiensten der Mitgliedstaa-

ten zu führen, namentlich auch im Rahmen regionaler Foren, um den Informationsaustausch 

zu erleichtern und die Durchsetzung der Maßnahmen zu stärken;  

 r) Konsultationen mit den in Betracht kommenden Vertretern des Privatsektors, 

einschließlich Finanzinstituten, zu führen, um Erkenntnisse über die praktische Umsetzung 

der Einfrierung von Vermögenswerten zu gewinnen und Empfehlungen zur Stärkung dieser 

Maßnahme zu erarbeiten;  

 s) bei der Bereitstellung von Informationen über die von den Mitgliedstaaten er-

griffenen Maßnahmen in Bezug auf Entführungen und Geiselnahmen zur Erpressung von 

Lösegeld und über die maßgeblichen Trends und Entwicklungen auf diesem Gebiet eng mit 

dem nach den Resolutionen 1267 (1999) und 1989 (2011) eingesetzten ISIL- und Al-Qaida-

Sanktionsausschuss und den anderen für die Terrorismusbekämpfung zuständigen Organen 

der Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten;  

 t) mit den Mitgliedstaaten, den in Betracht kommenden Vertretern des Privatsek-

tors, einschließlich Finanzinstituten und der maßgeblichen Nichtfinanzunternehmen und 

-berufe, sowie den zuständigen internationalen Organisationen, einschließlich der Arbeits-

gruppe „Finanzielle Maßnahmen“ (FATF) und ihres globalen Netzwerks FATF-ähnlicher 

regionaler Gremien, Konsultationen zu führen, um die Sanktionen besser bekanntzumachen 

und bei der Umsetzung der Maßnahmen zu helfen, im Einklang mit der Empfehlung 6 der 

FATF über das Einfrieren von Vermögenswerten und ihre dazugehörige Anleitung;  

 u) mit den Mitgliedstaaten, den in Betracht kommenden Vertretern des Privatsek-

tors und anderen internationalen Organisationen, einschließlich der Internationalen Zivil-

luftfahrt-Organisation, des Internationalen Luftverkehrsverbands, der Weltzollorganisation 

und der INTERPOL, Konsultationen zu führen, um die Einfrierung von Vermögenswerten 

und das Reiseverbot besser bekanntzumachen, unter anderem über die Nutzung der den Mit-

gliedstaaten von Zivilluftfahrtunternehmen bereitgestellten vorab übermittelten Fluggast-

daten, Erkenntnisse über die praktische Umsetzung dieser Maßnahmen zu gewinnen und 

Empfehlungen zur Stärkung ihrer Umsetzung zu erarbeiten;  

https://undocs.org/ot/S/RES/2255(2015)
https://undocs.org/ot/S/RES/2160(2014)
https://undocs.org/ot/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ot/S/RES/1989(2011)


 
S/RES/2611 (2021) 

 

5/5 21-19269 

 

 v) mit den Mitgliedstaaten, den internationalen und regionalen Organisationen und 

den in Betracht kommenden Vertretern des Privatsektors Konsultationen über die von be-

helfsmäßigen Sprengvorrichtungen ausgehende Bedrohung des Friedens, der Sicherheit und 

der Stabilität in Afghanistan zu führen, um die Bedrohung besser bekanntzumachen und im 

Einklang mit ihren Verpflichtungen nach Buchstabe a) dieser Anlage Empfehlungen für ge-

eignete Maßnahmen gegen diese Bedrohung zu erarbeiten;  

 w) mit den zuständigen internationalen und regionalen Organisationen zusammen-

zuarbeiten, um die Maßnahmen besser bekanntzumachen und ihre Einhaltung zu fördern;  

 x) mit der INTERPOL und den Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten, um Fotogra-

fien, Personenbeschreibungen und, im Einklang mit ihren innerstaatlichen Rechtsvorschrif-

ten, andere biometrische und biografische Daten der auf der Liste stehenden Personen, so-

weit verfügbar, für die Aufnahme in die Besonderen Ausschreibungen der INTERPOL und 

des 

Sicherheitsrats der Vereinten Nationen zu beschaffen und Informationen über neu auftre-

tende Bedrohungen auszutauschen;  

 y) anderen Nebenorganen des Sicherheitsrats und deren Sachverständigengruppen 

auf Ersuchen dabei behilflich zu sein, ihre Zusammenarbeit mit der INTERPOL zu verstär-

ken, wie in Resolution 1699 (2006) vorgesehen;  

 z) dem Ausschuss dabei behilflich zu sein, den Mitgliedstaaten auf Antrag Hilfe 

beim Aufbau von Kapazitäten zur besseren Umsetzung der Maßnahmen bereitzustellen;  

 aa) dem Ausschuss regelmäßig oder auf dessen Ersuchen im Rahmen mündlicher 

und/oder schriftlicher Unterrichtungen über die Arbeit des Überwachungsteams, einschließ-

lich seiner Besuche in Mitgliedstaaten und seiner Tätigkeiten, Bericht zu erstatten;  

 bb) den derzeitigen Charakter der Bedrohung des Friedens, der Stabilität und der 

Sicherheit Afghanistans durch mit den Taliban verbundene Personen, Gruppen, Unterneh-

men und Einrichtungen und die besten Maßnahmen zur Bekämpfung dieser Bedrohung zu 

untersuchen, unter anderem auch durch die Einleitung eines Dialogs mit maßgeblichen 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, akademischen Einrichtungen und Sachverstän-

digen im Einklang mit den vom Ausschuss festgelegten Prioritäten, und dem Ausschuss 

darüber Bericht zu erstatten;  

 cc) Informationen über die Reisetätigkeit im Rahmen einer gewährten Ausnahme 

nach Ziffer 20 der Resolution 2255 (2015) zu sammeln, namentlich von in Betracht kom-

menden Mitgliedstaaten, und dem Ausschuss nach Bedarf Bericht zu erstatten und   

 dd) sonstige vom Ausschuss festgelegte Aufgaben wahrzunehmen. 
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